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Nr. 1 Eingeschränkter Kunden-
verkehr im Rathaus

Die Gemeindeverwaltung des 
Marktes Kaisheim schränkt mit so-
fortiger Wirkung den Kundenver-
kehr ein. Soweit möglich wird an-
geraten Anfragen und Anliegen per 
Telefon (09099/9660-0) oder E-Mail 
an die Behörde zu übermitteln. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf dieser 
Homepage unter der Rubrik Rat-
haus & Service - Rathausteam. Falls 
der Besuch unumgänglich ist, muss 
vorab ein Termin mit dem jeweiligen 
Sachbearbeiter vereinbart werden. 
Wir bitten um Verständnis.

Nr. 2 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB);

Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan „Schützenheim Sulz-
dorf“, 1. Änderung
a)  Aufstellungsbeschluss: Be-

kanntmachung gem. § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB

b)  Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB

a) Der Marktgemeinderat Kaisheim 
hat am 27.10.2020 in öffentlicher 
Sitzung die Aufstellung der 1. Än-
derung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Schützenheim 
Sulzdorf“ mit integriertem Grün-
ordnungsplan beschlossen. Mit 
der Planung wurde das Planungs-
büro Godts, Kirchheim am Ries 
beauftragt.
Der Aufstellungsbeschluss wird 
hiermit ortsüblich bekannt ge-
macht.
Der Geltungsbereich umfasst die 
Flurnummern (TF = Teilfläche) 
491 (TF), 496 (TF), 543 (TF), 
544 (TF),546 (TF) und 547, je-
weils Gemarkung Sulzdorf. Die 
Lage des Plangebietes ist dem La-
geplan zu entnehmen, der nach-
folgend abgedruckt ist.

Anlass und Ziel der Änderung 
des Bebauungsplanes

Im Zuge des Neubaus des ge-
meindlichen Geh- und Radweges 
entlang der Kreisstraße DON24 
am östlichen Ortsrand von Sulz-
dorf ist es aufgrund des geplanten 
Wegeverlaufs unumgänglich, die 
festgesetzte Ausgleichsfläche des 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes auf Fl.-Nr. 491, Gem. 
Sulzdorf in Anspruch zu nehmen. 
Die somit durch den Radweg ent-
fallende Ausgleichsfläche ist zu 
verlegen/im räumlichen Zusam-
menhang zu erbringen. Hierzu 
wurde im landschaftspflegerischen 

Begleitplan zur Wegebaumaßnah-
me (Nr. 6316-1/22 des Landrat-
samtes) bereits ein entsprechender 
Vorschlag für die Verlegung der 
Ausgleichsfläche (zzgl. angefalle-
ner Verzinsung) ausgearbeitet, der 
mit der Naturschutzbehörde ein-
vernehmlich abgestimmt wurde. 
So wird die benötigte Fläche auf 
der direkt angrenzenden Fl.-Nr. 
496, Gem. Sulzdorf erbracht. 
Damit nun auch die rechtsver-
bindlichen Grundlagen für die 
dem Bebauungsplan zugeordnete 
Ausgleichsfläche den neuen Gege-
benheiten entsprechen, ist daher 
eine Änderung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes erfor-
derlich.
Städtebauliche Zielvorstellungen:
- Neuregelung/Aktualisierung und 
Sicherung des naturschutzrechtli-
chen Ausgleichs

b) Der Marktgemeinderat Kais-
heim hat in der Sitzung vom 
27.10.2020 den Entwurf gebil-
ligt und beschlossen, diesen für 
die Dauer eines Monats öffentlich 
auszulegen.
Der Entwurf der 1. Änderung des 

vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Schützenheim Sulzdorf“ mit 
integriertem Grünordnungsplan 
samt Begründung und Satzung in 
der Fassung vom 27.10.2020 kann 
in der Zeit

vom 04.01.2021 
bis einschließlich 

19.02.2021
bei der Marktgemeinde Kaisheim, 

Münsterplatz 5, 86687 Kaisheim 
von jedem während der jeweils aktu-
ell gültigen allgemeinen Dienststun-
den eingesehen werden.

Aufgrund des derzeitigen Kata-
strophenschutzfalles zur Eindäm-
mung des Corona-Virus sind Ein-
sichtnahmen in den Rathäusern/
Verwaltungen jedoch nur nach te-
lefonischer Terminvereinbarung 
möglich (Tel.-Nr. 09099/9660-0).

Während der Auslegungsfrist 
können Stellungnahmen bzw. An-
regungen und Bedenken schrift-
lich oder nach telefonischer Ver-
einbarung zur Niederschrift bei 
der Marktgemeinde Kaisheim vor-
gebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.

Die Unterlagen sind ergän-
zend auch auf der Internetseite des 
Marktes Kaisheim unter  
www.kaisheim.de, – „Leben & 
Wohnen“ – „Wohnbauplätze/Bebau-
ungspläne“ einsehbar.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e

(DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgegeben, erhalten Sie keine Mit-
teilung über das Ergebnis der Prü-
fung. 

Kaisheim, 23.12.2020
Martin Scharr 

1. Bürgermeister

Nr. 3 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können 

in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

Nr. 4 Recyclinghof Kaisheim
Der Recyclinghof Kaisheim ist je-

den 1. und 3. Samstag jeweils von 
13.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.

nächster Termin: 02.01.2021
Es werden sowohl Sperrmüll als 

auch Bauschutt angenommen.
Nähere Information erhalten Sie 

auch unter  
www.awv-nordschwaben.de

Um Beachtung der Abstands- und 
Hygieneregeln wird gebeten.

Nr. 5 Räum- und Streudienst 
während der Winter-
monate

Da jetzt jederzeit mit Schnee und 

Glatteis zu rechnen ist, möchten wir 

Sie dringend bitten, ihre 
Fahrzeuge nach Möglichkeit auf 

den Grundstücken abzustellen, um 
den Winterdienstfahrzeugen 

die Durchfahrt auf den Straßen zu 
erleichtern.

Es sollte wenigstens gewährleistet 
sein, dass dem Räumfahrzeug die 
Durchfahrt zum Zwecke der Winter-
dienstaufgaben möglich ist.

Wir bitten um Beachtung.

Nr. 6 Rattenbekämpfung
Die nächste Rattenbekämpfung 

findet am Donnerstag, 14.01.2021 
statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger wer-
den gebeten, einen vorliegenden 
Rattenbefall oder den Verdacht eines 
Befalls bei der Gemeinde Kaisheim, 
Frau Glasner, Zimmer-Nr. 9 (Tel. 
09099 9660-25) zu melden.

Martin Scharr 
1. Bürgermeister
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Nr. 1 Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Ein Jahr geht zu Ende, wie wir es 
alle noch nie erlebt haben.

Von Herzen wünsche ich Ihnen al-
len ein besonders intensives und gna-

denreiches Fest der Geburt Jesus.
Mögen seine Liebe und sein 

Licht Ihr Herz erleuchten, Ihnen 
allen Kraft, Mut und Hoffnung 

schenken.
Schauen wir trotz allem mit Zu-
versicht ins neue Jahr 2021!
Gesundheit, Glück und Gottes 

Segen wünscht Ihnen
Ihr Bürgermeister 

Günther Pfefferer

Nr. 2 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91/ 90 91 - 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnber-
ger Straße ist bis Februar am Sams-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter www.awv-nordschwa-
ben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE DAITING

Nr. 1 Änderung des Straßen-
bestandsverzeichnisses 
Widmung des Gehweges 
nördlich der Usseltal-
straße (Kreisstraße), 
Gmk. Daiting zum 
beschränkt-öffentlichen 
Weg 

Berichtigung zum Amtsblatt 
vom 10.12.2020:

Der Gehweg nördlich der Usselt-
alstraße Fl.-Nr. 94/21, Gmk. Dai-

ting, wird unter folgenden Fl.-Nrn. 
geführt:

1/11, 94/48, 11/1 Tfl., 94/54 und 
94/60, jeweils Gmk. Daiting

Er wird durch die Einmündungs-
bereiche der Ortsstraßen „St.-Mar-
tin-Straße“, „Am Kirchberg“ und 
“Natterholzer Straße“ unterbrochen.

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister


